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Kreisschreiben VGA Nr. 2013 / 03 
Katasteraufnahme von Gebäuden auf einem flächenmässig ausgeschiedenem 
selbstständigen und dauernden Recht 
— 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Dieses Zirkular hat zum Ziel, die Anforderungen für die Katasteraufnahme der Gebäude 
klarzustellen, die sich auf Liegenschaften vom Typ « flächenmässig ausgeschiedenes 
selbstständiges und dauerndes Recht (SDR) » befinden. 

Die SDR sind eingetragene Dienstbarkeiten, um das Nutzungsrecht an einem Grundstück vom Typ 
« Liegenschaft » zu erteilen. Oft geht es darum, ein Gebäude zu errichten ohne den darunter 
liegenden Grund zu verkaufen. Der Beschrieb « amtliche Vermessung » von Grundstücken vom 
Typ « Liegenschaft » enthält die Liste der Gebäude und der Bodenbedeckungen. Der Eigentümer 
eines auf einem SDR errichten Gebäudes ist der Eigentümer des SDR für die Dauer des Rechts. Der 
Beschrieb « amtliche Vermessung » eines SDR besteht in der Auflistung der « belasteten » 
Grundstücke und der dem SDR zugestandenen Flächen.  

Für das Grundbuch ist es wichtig, die Existenz der von der Katasteraufnahme des Gebäudes 
betroffenen Grundstücke (Liegenschaften) und SDR hervorzuheben. Dies ermöglicht dem 
Grundbuch, den Eintrag der Rechte und Lasten des SDR korrekt zu erfassen. Die Praxis ist in den 
Grundbüchern des Kantons nicht einheitlich. Einige tragen die Gebäude im Beschrieb (Gebäude) 
des SDR ein, andere im Wortlaut des Rechts. In beiden Fällen ermöglicht die Integration des 
Grundstücks (SDR) im DSK2-Akt und im Verbal dem Grundbuch, seine Einträge korrekt zu 
gestalten.  

Wir bitten Sie daher, die von der Katasteraufnahme des Gebäudes betroffenen Grundstücke 
(Liegenschaften) und SDR immer im DSK2-Akt und im entsprechenden Verbal zu 
integrieren. 

Wir danken Ihnen zum Voraus für die Befolgung dieser Anweisung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
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